
Bereits zum sechsten Mal fand die IStR-Jahrestagung in Berlin mit promi-
nenten Referenten des Fachs statt. In seiner Begrüßungsrede unterstrich Prof.
Dr. Franz Wassermeyer die wachsende Bedeutung des Internationalen Steuer-
rechts und den Einfluss des EuGH auf das nationale Steuerrecht. Dies zeige
sich auch an der steigenden Teilnehmerzahl der Tagung und der zunehmenden
Abonnentenzahl der IStR. Ziel der Tagung sei es deshalb, die sachliche
Auseinandersetzung mit der Thematik grenzüberschreitender Aktivitäten
voranzutreiben und alle Seiten (Verwaltung, Rechtsprechung, Beratung und
Wissenschaft) zu Wort kommen zu lassen.

Der Vormittag begann mit einem Überblick über die aktuellen Entwick-
lungen aus dem Blickwinkel der Finanzverwaltung von RD Manfred Nau-
mann. So ist der Entwurf eines BMF-Schreibens „Funktionsverlagerungen“
für 2007 geplant, welches die Verwaltungsgrundsätze bei Verlagerung von
Personalfunktion, Wirtschaftsgütern und Gewinnpotential auf ein anderes
Unternehmen regelt. Insbesondere die Bewertung des Gewinnpotentials soll
aus betriebswirtschaftlicher Sicht mittels eines doppelten Ertragswertverfah-
rens erfolgen.Von großer Bedeutung ist dabei auch die gesetzliche Neufassung
und Präzisierung des Fremdvergleichsgrundsatzes. Darüber hinaus erläuterte
Naumann die aktuellen Entwicklungen in der OECD hinsichtlich der Be-
triebsstättenbesteuerung.Für 2007 wird die klarstellende Änderung des Kom-
mentars zum Art. 7 OECD-MA erwartet, anschließend erfolgt die Änderung
des Art. 7 Abs. 2 OECD-MA als Grundlage für den Abschluss zukünftiger
DBA von Mitgliedstaaten. Ein Stimmungsbericht zum APA-Merkblatt sowie
zur geplanten Entstrickungsregelung des § 4 Abs. 1 EStG-E des SEStEG und
ein Hinweis auf die im nächsten Jahr in Deutschland stattfindende Konferenz
zur einheitlichen europäischen Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage run-
deten den Vortrag ab.

VorsRiBFH Dr. Dietmar Gosch stellte im Anschluss daran Neues zum Inter-
nationalen Steuerrecht aus der Rechtsprechung vor. Er verwies auf den Ein-
fluss des EuGH auf die nationalen Steuerrechtsregelungen und damit auch auf
die Rechtsprechung des BFH. So fühlte sich der BFH – ausgehend von der
EuGH-Entscheidung Marks & Spencer vom 13. 12. 2005 (IStR 2006, 19) –
nicht in der Lage, in einem aktuellen Verfahren über den Abzug von Betriebs-
stättenverlusten zu urteilen und entschied sich für ein erneutes Vorlageverfah-
ren beim EuGH.Dem EuGH könne so die Gelegenheit gegeben werden,die
aufgestellten Rechtfertigungsgründe weiter auszuführen und ggf. zu gewich-
ten. Entscheidend würde die Frage sein, ob in Anlehnung an Marks & Spencer
nur die finalen Verluste ausländischer Betriebsstätten in Deutschland verre-
chenbar sein sollen.Ferner diskutierte Gosch die Folgen für die deutsche Hin-
zurechnungsbesteuerung nach der EuGH-Entscheidung Cadbury-Schweppes
vom 12. 9. 2006 (IStR 2006, 670), in welcher der EuGH sich für einen sub-
stanziell spezifizierten Motivtest für missbräuchliche Gestaltungen mit der
Möglichkeit eines Gegenbeweises aussprach. Damit stehen auch die nationa-
len Regelungen der §§ 7 ff.AStG zur Disposition, insbesondere der Aktivitäts-
katalog in § 8 Abs.1 AStG mit typisierter pauschaler Passivitäts- und damit ein-
hergehender Missbrauchsvermutung nach Art der Betätigung.Für Gosch stellt
sich die Frage, wie die nationalen Gerichte in nächster Zeit urteilen sollen:
Können (sollen) sie die aktuelle nationale Regelung trotz evtl.partieller Euro-
parechtswidrigkeit konservieren und ggf. im Einzelfall inhaltlich europa-
rechtskonform auslegen oder muss bei Verwerfung der §§ 7 ff.AStG ggf. ein
Umweg über § 42 AO genommen werden? Zur Vermeidung eines erneuten
EuGH-Urteils oder eines Vertragsverletzungsverfahrens sei der Gesetzgeber
dringend gehalten, eine neue gesetzliche Regelung zu schaffen. Einschlägige
Steuerbescheide sollten deshalb unbedingt offen gehalten werden.

Prof. Dr. Harald Schaumburg widmete sich zum Abschluss der Vorträge des
Vormittags dem Internationalen Steuerrecht – insbesondere dem SEStEG –
aus Beratersicht.Zunächst stellte er die allgemeine Entstrickungsregelung des
§ 4 Abs. 1 Satz 3 EStG-E vor, die eine Sofortversteuerung bei Ausschluss oder
Beschränkung des deutschen Besteuerungsrechts vorsieht. Nach seiner Mei-
nung verstößt diese Klausel sowohl gegen das Leistungsfähigkeitsprinzip,weil
die Besteuerung auch an Innentransaktionen knüpft, als auch gegen die Nie-
derlassungsfreiheit, da vergleichbare Inlandssachverhalte keine Besteuerung
auslösen. Die Regelung sollte deshalb dringend mit der Optionsmöglichkeit
einer aufgeschobenen Besteuerung versehen werden.Anschließend erläuterte
der Referent die steuerlichen Folgen nach dem SEStEG für die international
wichtigen grenzüberschreitenden Umwandlungsfälle Verschmelzung von
Kapital- auf  Personengesellschaften sowie Verschmelzung und Spaltung von
Kapitalgesellschaften und Einbringungen. Neben den positiven Effekten des
neuen Rechts sieht er trotz der Europäisierung noch erhebliche Probleme in
der Benachteiligung von Drittstaaten auf Grund der fehlenden Internatio-

nalisierung des UmwStG, im Prinzip der Sofortbesteuerung durch die allge-
meine Entstrickungsklausel im Falle der Hinausverschmelzung sowie in der
Planungsunsicherheit durch die in § 26 UmwStG zu unbestimmt formulierte
Missbrauchsklausel.

In der abschließenden Diskussion kritisierte Wassermeyer insbesondere die
Sofortversteuerung, z. B. im Falle der Überführung von Waren in eine auslän-
dische Betriebsstätte.Auch wenn Deutschland bei einer Besteuerung erst bei
Veräußerung keine steuerlichen Nachteile erleiden würde, führe die Neure-
gelung durch die Vorverlegung des Besteuerungszeitpunktes infolge der Ent-
nahmefiktion zu einer Versteuerung nicht realisierter Gewinne. Naumann
verwies in diesem Zusammenhang auf die Vorgaben der bisherigen BFH-
Rechtsprechung zur finalen Entnahmetheorie. Dieser Einwand wurde von
Gosch und Wassermeyer mit dem Hinweis, dass die damalige umstrittene
Rechtsprechung als nicht mehr zeitgemäße Auffassung gelte, entschieden
zurückgewiesen. In der weiteren Diskussion wies Naumann darauf hin, dass
trotz der EuGH-Entscheidung Cadbury-Schweppes die §§ 7 ff.AStG weiterhin
Bestand haben und die Rechtsprechung an die gesetzliche Regelung gebun-
den ist.In Zukunft sollen zunächst die Missbrauchskriterien des EuGH mittels
eines BMF-Schreibens dem Steuerpflichtigen als Entlastungsmöglichkeit zur
Verfügung gestellt werden, bevor anschließend eine Gesetzesänderung auf
Grundlage des BMF-Schreibens geplant sei.

Prof. Dr. Franz Wassermeyer begann den Nachmittag mit einem Vortrag zu
den Rechtsgrundsätzen für die Besteuerung von grenzüberschreitenden
Funktionsverlagerungen. Hierbei werden ausgeübte Funktionen („Aufga-
ben“),wie z.B.verwaltungsbezogene Leistungen,Herstellung,Montage,For-
schung und Entwicklung, aus dem Inland ins Ausland verlagert bzw. umge-
kehrt.Der Redner differenzierte Funktionsverlagerungen innerhalb desselben
Unternehmens, zwischen selbständigen Unternehmen sowie zwischen ein-
ander nahestehenden Personengesellschaften und erörterte offene Fragen.
Insbesondere wies er dabei auf die bisher in der Öffentlichkeit mit nur wenig
Aufmerksamkeit bedachten Funktionsverlagerungen zwischen einander na-
hestehenden Personengesellschaften hin. Zwar würden auch in diesem Be-
reich die Grundsätze für Funktionsverlagerungen bei untereinander verbun-
denen Kapitalgesellschaften gelten, doch träte die Problematik des § 15 Abs. 1
Nr.2 EStG hinzu,die Prof.Dr.Franz Wassermeyer anschaulich anhand von Bei-
spielen aufzeigte. Nachdem er im weiteren Verlauf seines Vortrages spezielle
Einzelfälle, wie beispielsweise die Verlagerung von Gewinnpotential oder die
Entsendung von Mitarbeitern, vorgestellt hatte, zog er folgendes Fazit: Die in
Kürze zu erwartenden Verwaltungsgrundsätze zu Funktionsverlagerungen,
deren Erarbeitung rund vier Jahre in Anspruch genommen hat, werden die
Komplexität des Steuerrechts weiter erhöhen.Verlierer seien dabei die Unter-
nehmen, die – obwohl sie gar nicht gestalten wollen – unter die nach Ansicht
des Redners oftmals zu weit gefassten Regelungen fallen.Den Beratern wurde
mit auf den Weg gegeben,nicht alles zu akzeptieren,was die Finanzverwaltung
als ihre Auffassung propagiert.

Die folgende angeregte Podiums- und Auditoriumsdiskussion zur Funk-
tionsverlagerung über die Grenze bildete den Abschluss des ersten Tagungs-
tages. Auf Basis der Präferenzen der Teilnehmer der Tagung waren hierzu 
fünf Fallbeispiele ausgewählt worden. Dr. Hans Georg Raber bzw. Rolf Schreiber
stellten jeweils einen Sachverhalt und ihren Lösungsvorschlag vor. Zu einem
intensiven Meinungsaustausch zwischen dem Diskussionsleiter Prof.Dr.Detlev
J.Piltz und den weiteren Podiumsgästen,Manfred Naumann und Prof.Dr.Franz
Wassermeyer, führte insbesondere die Frage, ob bei Errichtung von Prinzipal-
strukturen (Abschmelzung des inländischen Eigenproduzenten zum Auf-
tragsfertiger) eine Einzelbewertung für die übertragenen Wirtschaftsgüter
oder eine ertragswertorientierte Gesamtbewertung des übertragenen Ge-
winnpotentials zu erfolgen hat. Auch das Plenum beteiligte sich in Form
zahlreicher Wortmeldungen. Die lebhafte Debatte fand eine Fortsetzung bei
den Fällen und Lösungsskizzen zu Produktionsverlagerungen in eine Zweig-
niederlassung bzw. in eine Tochtergesellschaft und reinen Riskoverlagerungen
in eine Vertriebsgesellschaft/Vertriebsbetriebsstätte. Insgesamt zeigte sich,dass
die Grenzen zwischen „Funktionsverlagerungsfall“ und „Verrechungspreis-
problematik“ oftmals fließend sind. In Bezug auf das bald erscheinende BMF-
Schreiben zu dieser Problematik wurde auf sich abzeichnende Schwierigkei-
ten mit dem Begriff „Gewinnpotential“ hingewiesen.

Den zweiten Tagungstag eröffnete Prof. Dr. Gerhard Laule mit einführenden
Worten zu den neuen EU-Mitgliedstaaten Tschechische und Slowakische
Republik, die in jüngster Vergangenheit für deutsche Investoren stark an Be-
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deutung gewonnen haben. Lucie Vorlic̀́ková und ihre Co-Referentin Renáta
Bláhová gaben in ihrem Vortrag zunächst einen umfassenden Überblick über
die Besteuerung unternehmerischer Tätigkeiten in diesen Staaten. Da die
Steuersysteme beider Länder auf einen gemeinsamen Ursprung zurückzu-
führen sind, weisen sie große Ähnlichkeiten auf.Abweichungen der Systeme
sind die in der Slowakei eingeführte Flat Tax mit einem Steuersatz von 19 %
sowie der Verzicht auf eine Ausschüttungsbesteuerung von Kapitalgesell-
schaftsgewinnen beim Anteilseigner.Wie auch im weiteren Verlauf des Vortrags
immer wieder deutlich wurde,stellen diese Unterschiede den entscheidenden
steuerlichen Wettbewerbsvorteil der Slowakischen gegenüber der Tschechi-
schen Republik dar. Hingegen bietet letztgenannter Staat die Regelung der
sog. „Tax Holidays“, in deren Rahmen eine vollständige Steuerbefreiung für
zehn unmittelbar aufeinander folgende Jahre erlangt werden kann.Um in den
Genuss dieser für Investoren äußerst interessanten Möglichkeit zu kommen,
sind allerdings sehr strikte Voraussetzungen einzuhalten. So besteht während
dieser zehn Steuerperioden beispielsweise die Pflicht zur maximalen Herab-
setzung der Bemessungsgrundlage, d. h. bestehende Wahlrechte sind dieser
Vorgabe entsprechend auszuüben. Liegen die Voraussetzungen nicht vor, er-
lischt der Anspruch auf die Steuerbegünstigung und eine Besteuerung wird
nachträglich vorgenommen. Die Rednerinnen erläuterten sodann maßgeb-
liche Sonderfragen der Unternehmensbesteuerung, denen sich ein ausländi-
scher Investor stellen muss. In diesem Zusammenhang wiesen sie eindringlich
auf die in beiden Ländern bestehende Betriebsstättenproblematik bei Dienst-
leistungen hin.So begründet eine ausländische Person eine steuerliche Folgen
mit sich bringende tschechische bzw. slowakische Betriebsstätte, sofern sie
durch ihre Arbeitnehmer oder andere Personen eine Beratungs-, Führungs-

und Vermittlungsleistung über eine Dauer von länger als sechs Monaten in
einem Zeitraum von zwölf aufeinander folgenden Kalendermonaten auf 
dem Gebiet der Tschechischen bzw. Slowakischen Republik erbringt. Ab-
schließend zogen die Referentinnen folgendes Resüme: Sowohl die Tsche-
chische als auch die Slowakische Republik sehen sich als Inboundland und
setzen bewusst auf die Vorzüge ihrer (einfach gehaltenen) Steuersysteme, um
Anleger anzuziehen. Im Ergebnis stellen beide Staaten attraktive Investitions-
standorte dar. Um einen optimalen Nutzen aus den zahlreichen Regelungen
zur Investitionsförderung zu ziehen, sollten potentielle Investoren dennoch
vor Beginn ihres wirtschaftlichen Engagements stets individuelle Vorteilhaf-
tigkeitsüberlegungen anstellen.

RD Katharina Becker setzte den Vormittag mit einer Betrachtung von Ver-
ständigungsverfahren, Schiedsverfahren und APA in der Verwaltungspraxis
fort.Während es sich bei internationalen Verständigungsverfahren nach DBA
um zwischenstaatliche Verfahren zur Beseitigung drohender oder eingetrete-
ner abkommenswidriger Besteuerung in einem oder zwei DBA-Vertragsstaa-
ten handelt, stellt ein EU-Schiedsverfahren ein zwischenstaatliches Verfahren
zur übereinstimmenden Anwendung der EU-Schiedskonvention dar. Diese
hat die Gewinnabgrenzung zwischen verbundenen Unternehmen und zwi-
schen Stammhaus und Betriebsstätte zum Gegenstand und ist am 1. 11. 2004
rückwirkend zum 1. 1. 2000 auf unbestimmte Zeit wieder in Kraft getreten.
Die Vortragende erläuterte für beide Verfahren u. a. die Antragstellung sowie
den Gang des Verfahrens und ergänzte die Ausführungen durch ihre eigenen
langjährigen Verwaltungspraxis-Erfahrungen. Anschließend leitete sie auf 
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APA über, unter denen verbindliche Vereinbarungen zwischen Steuerverwal-
tungen und Unternehmen über künftige Verrechnungspreise zu verstehen
sind. Der wesentliche Vorteil dieser Vorabzusagen besteht in der besonderen
Rechtssicherheit für den Steuerpflichtigen,da die verbindlichen Vereinbarun-
gen international sowie national bindend sind.Auf nationaler Ebene werden
die von den entsprechenden Behörden der beteiligten Staaten abgeschlosse-
nen APA inhaltlich identisch als verbindliche Zusage des lokalen Finanzamtes
an den Steuerpflichtigen erteilt.Abschließend wies Katharina Becker zum einen
auf das Merkblatt des BMF zum internationalen Verständigungs- und Schieds-
verfahren auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und Vermögen vom
13. 7. 2006 hin, das ausführliche Erläuterungen zum Verständigungsverfahren
nach DBA sowie zum Verständigungs- und Schiedsverfahren nach der EU-
Schiedskonvention beinhaltet.Daneben machte sie die Zuhörer auf das Merk-
blatt des BMF zu bilateralen oder multilateralen Vorabverständigungsverfahren
auf der Grundlage der DBA zur Erteilung verbindlicher Vorabzusagen über
Verrechnungspreise zwischen international verbundenen Unternehmen
(APA) vom 5. 10. 2006 aufmerksam, welches Unternehmen die Erlangung
von APA erleichtern soll und über Rechte und Pflichten aufklärt.

Dr. Roland Ismer schloss die Vortragsreihe des Vormittags mit einer recht-
lichen Würdigung des zuvor von Katharina Becker aus Verwaltungssicht vorge-
stellten Themenkomplexes ab. Hierzu griff er verschiedene Problembereiche
und offene Fragen heraus. Diese betreffen z. B. die Veröffentlichung der Er-
gebnisse von Verständigungsverfahren, die im Spannungsfeld von Wahrung 
des Steuergeheimnisses, faktischer Präjudizwirkung und Transparenz des
Prozesses stehen. Er wies auf den momentan im Entwurf vorliegenden Ar-
bitration Report der OECD hin, welcher den Vorschlag einer Schiedsklausel
beinhaltet, nach der ein obligatorisches Schiedsverfahren vorgesehen ist,
sofern das Verständigungsverfahren nicht innerhalb von zwei Jahren erfolg-
reich abgeschlossen wurde.Der Referent äußerte Bedenken gegenüber dieser

Klausel. So kritisierte er u. a. die fehlende Transparenz und den hohen Zeit-
druck,machte jedoch zugleich auch Verbesserungsvorschläge (z. B.Pflicht zur
Veröffentlichung). In Bezug auf APA griff Dr.Roland Ismer die Aussagen seiner
Vorrednerin auf und unterstrich, dass auf Grund der Globalisierung und In-
ternationalisierung von Handel und Produktion das Interesse des Steuer-
pflichtigen, ex ante Sicherheit zu erlangen, gestiegen sei.Vor diesem Hinter-
grund diskutierte er Vorzüge und Grenzen eines APA sowie das Verhältnis 
von APA zu europarechtlichen Vorgaben, hier insbesondere dem Beihilfever-
bot und dem Verhaltenscodex zur Unternehmensbesteuerung.

Am Nachmittag diskutierten Prof. Dr. Franz Wassermeyer, Katharina Becker,
Dr. Roland Ismer unter der Leitung von Prof. Dr. Jörg Manfred Mössner aktuelle
Entwicklungen im Internationalen Steuerrecht anhand von Beispielsfällen.
Im Mittelpunkt standen dabei die Überführung von Wirtschaftsgütern, die
Verrechnungspreisproblematik und das Verständigungsverfahren. Ferner ana-
lysierte Ismer eindrucksvoll die Europarechtswidrigkeit des geplanten § 50 d
Abs. 3 EStG-E und mahnte dringend eine Neukonzeption an.

Insgesamt bot die in einem ansprechenden Ambiente stattfindende Tagung
einen hervorragenden Überblick über die aktuellen Probleme des Internatio-
nalen Steuerrechts. Sowohl die Vorträge als auch die lebhafte Diskussion der
Tagungsteilnehmer mit den Podiumsmitgliedern bestätigten die von Prof. Dr.
Franz Wassermeyer zuvor geäußerte Befürchtung, dass die zukünftigen steuer-
rechtlichen Regelungen das Besteuerungssystem nicht einfacher und gerech-
ter werden lassen.

Dipl.-Kffr.Lucia Bambynek und Dipl.-Kffr.Marion Titgemeyer,
beide wiss.Mitarbeiterinnen am Fachgebiet Bilanz-,Steuer- und
Prüfungswesen des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften an der

Universität Osnabrück.
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Mittwoch, 10. Januar 2007
Vorabendseminar, Di., 9. Januar 2007

IFF Institut für Finanzwissenschaft
und Finanzrecht

Swissôtel Zürich

Institut für Finanzwissenschaft und Finanzrecht 
Varnbüelstrasse 19, 9000 St. Gallen
Nadia Fürst (E-Mail: nadia.fuerst@unisg.ch)
Tel. +41 (0)71 224 25 20 

Steuertagung Deutschland / Schweiz
Inklusive Vorabendseminar zu den Grundlagen des schweizerischen Steuerrechts

Prof. Dr. Wolfgang Kessler
Dr. Walter Jakob
Dr. Stefan Köhler
Heiko Kubaile
Dr. Bernd Noll

Prof. Dr. Robert Waldburger

Attraktive Schweizer Steuerregimes
Fallstricke und Gestaltungshürden im deutschen 
Steuerrecht für Investoren in der Schweiz
Steueroptimale Gestaltungsmöglichkeiten von 
Investitionen in der Schweiz
Steuerliche Gestaltung des Wegzugs in die Schweiz
Aktuelle Entwicklungen im deutschen 
Unternehmenssteuerrecht

Referenten

Themen Tagungsort

Auskunft und Anmeldung

oder im Internet unter: 

www.iff.unisg.ch

Kursgebühr
Steuertagung vom 10. Januar 2007: 
CHF 970,- pro Teilnehmer

Grundlagenblock vom 9. Januar 2007: 
CHF 450,- pro Teilnehmer

Bei Abmeldung erfolgt keine Rückvergütung!

Name Firma/Institution

Straße

PLZ/Ort

E-Mail

Tel.

Fax-Formular an: +41 (0)71 224 26 70 Hiermit melde ich mich zur Steuertagung am 10.01.07 an.

Hiermit melde ich mich zusätzlich zum Grundlagenblock 
vom 09.01.07 an.Zutreffendes bitte ankreuzen!

Anmeldefrist 22.12.2006
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